
-  Hinweis auf Hilfsangebote-  Info über Verfahren
-  Hinweis auf Meldung
  an Staatsanwaltschaft
-  Protokollierung

Verfahrensordnung zum Umgang 
mit Hinweisen auf sexuellen Missbrauch 

Meldung
 eines Vorwurfs  

Meldepflicht für im 
kirchlichen Dienst stehende 

Personen

Bischöfliche Beauftragte 
Gespräch mit betroffener Person 

(mögl. Opfer) 

„Koordinations-Instanz“  
Bischöfliche Beauftragte, Psychologe, 

externes Mitglied der Gruppe Monitoring, 
Justitiar, Generalvikar, Personalreferent, 

Leitung der Gruppe Intervention  

(Informationen und Anweisungen an 
verschiedene Gruppen und Personen) 

Gruppe 
„Intervention“ 

(Koordination des Umgangs 
mit Personen und Umfeldern; 
Begleitung irritierter Systeme)

Staatsanwaltschaft 
(grundsätzliche Mitteilung an 

die StA, außer betroffene Person 
lehnt das ausdrücklich ab; 

dennoch Meldung, wenn weitere 
Betroffene oder Gefährdungen 

zu befürchten sind)    

Generalvikar an:

Bischof

Gruppe  
„Beschuldigte und Täter“

(Empfehlungen zum Einsatz; 
Kontrolle von Auflagen)     

Kirchenrechtliches 
Verfahren  

(parallel oder zeitlich
nachgelagert) 

Gruppe  
„Betroffene hören 

und begleiten“

(Vertretung der Anliegen 
Betroffener und deren Begleitung) 

Gruppe  
„Prävention“

(Präventionsmaßnahmen
vor Ort)     

Meldung an:


